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Vorwort 
 

Der Teilbebauungsplan für den Ortsteil Buchschachen (inklusive Mühlhäuser, Auhäuser und Berg-

häuser, jedoch ausgenommen Tulitsch, das aufgrund der räumlichen Nähe im TBBP C behandelt 

wird) basiert auf einer Bestandserhebung aus Herbst 2023 und ergänzenden Erhebungen. Für die 

darauf aufbauende Analyse wurde der Geltungsbereich in 5 Bereiche eingeteilt. Aufbauend auf die 

Analyse wurden für diese Bereiche Ziele formuliert, die die Grundlage für die vorgesehene Bebau-

ungsstruktur bildet. 

Buchschachen hat noch eine starke dörfliche Prägung. Durch die Nähe zur Autobahn A 2 und die 

gute Busanbindung in den Wiener Zentralraum und den Grazer Zentralraum liegt eine hohe Attrakti-

vität für Wohnen vor. Dies begründet auch den anhaltenden Zuzug. 

Im Gegensatz zum Ortsteil Markt Allhau ist in Buchschachen jedoch kein überbordender Zuzug zu 

erwarten. Auf ebenso strenge Regelungen betreffend Mindest-Bauplatzgröße und Anzahl der 

Wohneinheiten pro Bauplatz kann daher verzichtet werden. 

Auch mit teils deutlicher Restriktion bei der Flächenversiegelung weist der Ortsteil Buchschachen 

noch Baulandreserven auf, wobei diese jedoch in den meisten Fällen nicht zum Verkauf stehen und 

somit nicht verfügbar sind. Das größte Potenzial ergibt sich durch Nachverdichtung der teils enorm 

großen, historisch begründeten Baugrundstücke.  

Eine besondere Aufgabe besteht somit darin, eine maßvolle Nachverdichtung zu ermöglichen, ohne 

den Siedlungscharakter und das räumliche Gefüge wesentlich zu ändern. Geschoßwohnbauten und 

monotone Wohnsiedlungen sind in dieser Katastralgemeinde unüblich. Die Akzeptanz für solche ver-

dichteten Wohnformen ist daher gering und es können bestenfalls kleine Projekte in Erwägung gezo-

gen werden. 

Ebenso ist die vorliegende hohe Lebensqualität zu erhalten, in dem der große, innerörtliche, unver-

siegelte Grünflächenanteil möglichst bestehen bleibt. 

Die Erstellung der textlichen und planlichen Festlegungen erfolgte in einem häufigen, intensiven Aus-

tausch mit den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, dem Gemeindevorstand und in Ab-

stimmung mit der Landesplanung. 

 

Für die bauliche Entwicklung in Buchschachen liegen mit diesem Teilbebauungsplan erstmals Be-

bauungsbestimmungen auf Grundlage einer das gesamte Bauland (Teilbereich B) umfassenden Ver-

ordnung vor. Die Baubehörde ist somit nicht mehr auf Einzelfallbeurteilungen angewiesen. 

Für die weiteren Ortsteile sind derzeit ebenfalls Teilbebauungspläne in Ausarbeitung. 

 

Dipl.-Ing. Georg Josef Prem 
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Grundlagenerhebung und Bestandsanalyse 
 

Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung 

Die beiden Katastralgemeinden Allhau Markt [!] und Buchschachen haben sich als eigenständige 

Siedlungseinheiten entwickelt. Beide Katastralgemeinden weisen gesonderte Siedlungsteile am Tal-

boden des Stögersbachs (Mühlhäuser) und in den Hanglagen (Berghäuser und Trulitsch in Buch-

schachen; Oberbergen und Unterbergen in Allhau Markt) auf. Die in den Osthängen des Stögers-

bachtals situierten Siedlungsteile umfassen in den historisch tradierten Bereichen landwirtschaftlich 

geprägte Mischnutzungen ς ebenso der großteils in der KG Buchschachen gelegene Ortsteil Tru-

litsch, der eine für das Südburgenland und die angrenzende Mittelsteiermark typische Riedelbebau-

ung bildet. 

Darüber hinaus gibt es im Gemeindegebiet nur wenige Einzellagen und Weiler (beispielsweise die 

Buchschachner Auhäuser in der KG Buchschachen). 

 

Abbildung 1: Luftbild 1974 KG Buchschachen 

 
Quelle: WebGIS Geodaten Bgld. 
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Abbildung 2: Übersichtskarte zur Verteilung der Bebauung und der Baulandgrenzen 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der DKM und dem DFWP von GeoDaten Bgld. 

 
 

Der Ortsteil Buchschachen ist aus einem Haufendorf am Fuße des Schloßriegels (ausgehend von 

einer im Hochmittelalter bestandenen Burg) hervorgegangen. Die Bebauung bestand hauptsächlich 

aus Drei- und Vierseithöfen in lockerer Anordnung. 

 

Buchschachen und Riegel: Hauptsiedlungsgebiet 

Mühlhäuser: Mühlanger mit teils dichter Ansammlung von Gebäuden 

Auhäuser: Weiler 

Berghäuser: lockere, teils haufendorfartige Verbauung, hauptsächlich entlang des Güterwegs ins Pin-

katal nach Oberwart sowie am Weg nach Trulitsch. 

Buchschachener  
Mühlhäuser 

Buchschachener  
Berghäuser 

Buchschachen 

Auhäuser 

Trulitsch 

Hütten im Grünland 
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Seit damals hat innerorts bereits eine Nachverdichtung stattgefunden. Die Neubaugebiete für Wohn-

nutzung sind vor allem in den Siedlungsteilen Buchschachen inkl. Riegel und Berghäuser entstan-

den.  

Betriebe gibt es vereinzelt, Nahversorgung besteht im Zentrum. Im Osten, beim evangelischen Bet-

haus gibt es einen Kindergarten und eine Volksschule sowie das Veranstaltungszentrum Luftgrom 

mit Freiluftbühne und Veranstaltungsgebäude. Der Sportplatz liegt auf dem flachen Talboden nord-

westlich des Zentrums. 

 

 

Landschaftskonzept 

Die Marktgemeinde hat im Jahr 2021, in Ergänzung zum Örtlichen Entwicklungskonzept insbeson-

dere als Grundlage für die Flächenwidmung, von plan+land ein Landschaftskonzept erstellen lassen. 

 

Abbildung 3: Auszug aus der Landschaftsgliederung Markt Allhau 

 
Quelle: Landschaftskonzept 2021 von plan+land, S. 26 

 

5ƛŜ .ǳŎƘǎŎƘŀŎƘŜƴŜǊ aǸƘƭƘŅǳǎŜǊ ƭƛŜƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αCƭǳǎǎƴƛŜŘŜǊǳƴƎά όōƭŀǳύ ŘŜǎ {ǘǀƎŜǊǎōŀŎƘǎ ǳƴŘ ŘƛŜ 

.ǳŎƘǎŎƘŀŎƘŜƴŜǊ .ŜǊƎƘŅǳǎŜǊ ƛƴ ŘŜǊ αwƛŜŘŜƭȊƻƴŜά όƎŜƭōύ ǀǎǘƭƛŎƘ ŘŜǎ {ǘǀƎŜǊǎōŀŎƘǘŀƭǎΦ 5ƛŜ «ōǊƛƎŜƴ hǊǘπ

steile liegen in der Überganszone dieser Landschaftstypen. 

 

Buchschachen 

Riegel 

Auhäuser 

Buchschachener Berghäuser 

Buchschachener Mühlhäuser 
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Auszug aus dem Landschaftskonzept 2021, S. 26:  

α5ƛŜ aŀǊƪǘƎŜƳŜƛƴŘŜ aŀǊƪǘ !ƭƭƘŀǳ ǾŜǊŦǸƎǘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ ǾƛŜƭŦŅƭǘƛƎŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘΦ 5ƛŜ ¢ƻǇƻƎǊŀŦƛŜ ǊŜƛŎƘǘ Ǿƻƴ 

flacher Ausprägung entlang der Flussniederungen gebildet von den Flüssen Lafnitz, Stögersbach 

und Pointbach im Westen (blau) und geht Richtung Osten in Nord-Süd verlaufende Riedel (gelb) über. 

Die östliche Gemeindegrenze wird von einer großflächigen Waldlandschaft (grün) gebildet, welche 

entlang eines in Nord-Süd-wƛŎƘǘǳƴƎ ǾŜǊƭŀǳŦŜƴŘŜƴ IǀƘŜƴǊǸŎƪŜƴǎ ǾŜǊƭŅǳŦǘΦά 

 

Auszug aus dem Landschaftskonzept 2021, S. 28:  

αDie Riedellandschaft stellt mit einer großen Anzahl von Kuppen und tief eingeschnittenen Gräben 

einen besonders prägenden Landschaftsteil der Gemeinde Markt Allhau dar. Sie zeichnet sich durch 

vielfältige Geländestrukturen mit unterschiedlichen Hangneigungen und Geländeformationen aus. 

Die Landschaft wird als hügelig und abwechslungsreich wahrgenommen und bietet eine Vielzahl von 

Blickachsen, vor allem auf das Lafnitztal und das angrenzende Alpenvorland auf steirischer Landes-

seite. Besonders hervorzuheben sind die tiefen Geländegräben, südlich des Ortsgebietes von Buch-

schachen. Neben ihrer eindrucksvollen Geländeform haben diese meist wasserführenden Gräben 

auch eine kühlende Wirkung auf die Umgebung, was vor allem in der warmen Jahreszeit eine beson-

dere Qualität darstellt. 

Aufgrund der abwechslungsreichen Nutzungsintensität und Geländeform der Riedellandschaft ent-

stand ein Mosaik aus Ackerflächen, Grünland, Wiesen, Weiden, Obstgärten und Landschaftsgehöl-

zen, welche in enger Verzahnung zueinander und zu den Siedlungsrändern und Hausgärten stehen. 

Landschaftselemente stellen wichtige Trittsteine dar und bilden Bewegungsachsen für die in der Kul-

turlandschaft vorkommenden Wildtiere (Insekten, Vögel, Amphibien, Säugetiere). Siedlungsgebiete 

und Verkehrsachsen können als Barriere wirken und die Nutzbarkeit von Landschaftsteilen für Wild-

tiere massiv herabsetzen. 

Die Bebauung der Riedellandschaft kann negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf die 

Erlebbarkeit der Landschaft sowie auf die ökologische Funktionsfähigkeit haben, z.B. indem Blick-

achsen verbaut werden, exponierte Bauten ohne eine harmonische Eingliederung in die umliegende 

Landschaft entstehen oder Bewegungsachsen bzw. wichtige Landmarken für Wildtiere zerstört oder 

negativ beeinflusst werden. Für den Erhalt der landschaftlichen Erlebbarkeit stellt das Freihalten von 

Sichtachsen eine wichtige Maßnahme dar, Streuobstbestände bzw. lockere Baumpflanzungen an 

den Siedlungsrändern sind für einen harmonischen Übergang der Siedlungsgebiete in die freie Land-

schaft förderlich. Zur Förderung der Artenvielfalt sowie der Ökosystemfunktion ist es wichtig Wander-

korridore (Gehölzstrukturen, Gewässer, Waldränder) freizuhalten.ά 

 

Im Landschaftskonzept werden die Bedeutung ausgewählter Landschaftselemente und ihre Bedeu-

tung für das Landschaftsbild und die Artenvielfalt hervorgehoben, darunter Geländekuppen, Gehölz-

strukturen, Streuobstbestände, Wiesen und Weideflächen, Ackerland sowie das Wege- und Straßen-

netz. 

 

Die Maßnahmen des Landschaftskonzepts umfassen, dem damaligen Auftrag entsprechend, weitge-

hend die Flächenwidmung und beziehen sich nur eingeschränkt auf die Bebauungsplanung. 
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Für die Gemeinde Markt Allhau wurden folgende Entwicklungsziele definiert: 

¶ Erhalt von Eigenheit und Schönheit der Landschaft 

¶ Verhinderung der weiteren Ausbreitung von Siedlungsrändern in landschaftlich 

¶ sensiblen Bereiche der Riedellandschaft 

¶ Konzentration der Siedlungserweiterung auf weniger sensible Landschaftsteile 

¶ Erhalt und Entwicklung siedlungsnaher Grünanlagen 

¶ Etablierung eines attraktiven Naherholungsnetzes 

¶ Schutz und Förderung der Artenvielfalt 

¶ Förderung der Erlebbarkeit der Landschaft 

¶ Erhalt und Förderung von Grünachsen und Wanderkorridoren für Wildtiere 

¶ Flächensparende Siedlungsentwicklung 

 

Für die Bebauungsplanung können ferner abgeleitet werden: 

¶ Flächensparende Bauformen 

¶ Baulandmobilisierung 

¶ Innverdichtung 

 

Bepflanzungsvorschriften und Sanktionsinstrumente bei Nichteinhaltung sind im Burgenland (im Un-

terschied zur unmittelbar an Markt Allhau angrenzenden Steiermark) hingegen nicht Gegenstand der 

Bebauungsplanung. Mit der Sicherung von unversiegelten Flächenanteilen auf den Baugrundstü-

cken kann jedoch die Voraussetzung für Bepflanzungen auf Privatgrundstücken abgesichert werden. 

Auf öffentlichen Grundstücken hat die Gemeindeverwaltung selbst diese Möglichkeiten. Die Kommu-

nalpolitik will jedoch, um flexibel zu bleiben, keine Selbstverpflichtungen durch Aufnahme in den Be-

bauungsplan (Straßenraumprofile) verordnen. 
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Übersichtskarte der einzelnen Teilbereiche (Analysezonen) im Geltungsbe-
reich 

Abbildung 4: Übersichtskarte Teilbebauungsplan B ς Buchschachen  
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Bereich I (Nord, Riegel) 

Abbildung 5: Orthofoto Bereich I 

 

Quelle: GeoDaten Bgld.  

 

Geländeform 

¶ entlang der L 360 Gefälle von Nordost nach Südwest 

¶ entlang der Dorfstraße relativ eben 

¶ entlang dem Schloßriegelweg und dem Taborweg nach Osten hin steigend 

¶ Hangorientierungen: Nord-Süd und Ost-West Gefälle 

 

bestehende Bebauung 

¶ entlang der Straßen relativ dicht besiedelt mit Einfamilienhäusern und Nebengebäuden (Sta-

deln), dazwischen Hofstellen; im Norden (Riegel) auch etliche unbebaute Grundstücke 

¶ offene Bebauungsweise vor allem am Riegel, teilweise bei alten Drei- und Vierseithöfen halb-

offene Bebauungsweise 

¶ zwischen Riegel im Norden und dem Dorf im Süden großer Grünflächenanteil 

¶ Erdgeschoß, Erdgeschoß + Obergeschoß bis hin zu Kellergeschoß + Erdgeschoß + Dachge-

schoß 

 

dominierende Dachform und Dachfarbe 

¶ Satteldach, Flachdach, Walmdach 

¶ vereinzelt: Pultdach und Krüppelwalmdach 

¶ Rot (Tonfarben), Rotbraun, Grau 

¶ Bei E+1+D keine hohen Kniestöcke 
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Besonderheiten 

¶ alte Hofstellen und altes, geschlossenes Gasthaus 

¶ Betriebe: Kfz-Werkstatt 

¶ in Hanglage wirken einige Keller talseitig als Vollgeschoß 

¶ Häufig Waldkulisse 

¶ Viele Einfriedungen und Stützmauern in unterschiedlichen Ausführungen 

¶ Kaum grelle Farben bei den Fassaden 

 

Abbildung 6: Fotodokumentation Bereich I: Am Riegel, Blick Richtung Nordosten 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 

 

Abbildung 7: Fotodokumentation Bereich I: Taborweg Blick Richtung Nordosten 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 
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Bereich II (Zentrum) 

Abbildung 8: Orthofoto Bereich II 

Quelle: GeoDaten Bgld.  

 

Geländeform 

¶ relativ eben bis hügelig 

¶ Hanglage, nach Süden und Osten steigend 

¶ entlang bzw. nördlich der L 360 relativ eben 

¶ Das Zentrum ist im Norden, Osten und Süden von bebauten Hängen umgeben und wird nach 

Westen in das Lafnitztal entwässert 

 

bestehende Bebauung 

¶ dichte Bebauung entlang der L 360, Schulweg und Bergenstraße, mit Hofstellen und Neben-

gebäuden (Stadeln), dazwischen Einfamilienhäuser 

¶ teilweise bei alten Drei- und Vierseithöfen halboffene Bebauungsweise, offene Bebauungs-

weise vor allem in den Randzonen ς in den Randgebieten sind vereinzelt alte Bauten an 

Grundstücksgrenzen angebaut, jedoch handelt es sich meistens um eine Innengrenze eines 

größeren Baugrundstücks; ebenso gibt es um den zentralen Kreuzungsbereich vereinzelt 

Gebäude, die beinahe eine geschlossene Bebauungsweise aufweisen, tatsächlich gibt es 

meist seitliche Abstände (auch wenn diese vereinzelt unter 3 m sind). Geschlossene Bebau-

ungsweise ist daher nicht ortstypisch und nicht ortsbildprägend. 

¶ im Süden (vor allem im Bereich Kreuzbühelweg) Einfamilienhäuser 

¶ Erdgeschoß bis Erdgeschoß + 1 Obergeschoß + Dachgeschoß  

¶ Nebengebäude (Stadeln) 

 

dominierende Dachform und Dachfarbe 

¶ Satteldach, Walmdach, Pultdach, Krüppelwalmdach ς häufig mit Gaupen 

¶ Nur im Dorfzentrum um den Hauptplatz: Satteldächer und Walmdächer 
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¶ Vereinzelt: Mansarddach, Türmchen 

¶ Rot (Tonfarben), Grau 

 

Besonderheiten 

¶ Betriebe: Nah&Frisch, Dachdecker, Kfz-Werkstatt 

¶ Veranstaltungszentrum Luftgrom im Umfeld des ev. Bethauses mit Volksschule 

¶ Friedhof umgeben von Bauland 

 

Abbildung 9: Fotodokumentation Bereich II: Hauptplatz ς Blick Richtung Nordwesten 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 

 



Markt Allhau Teilbebauungsplan B - Buchschachen Erläuterungsbericht 

GZ: R2335 R S P ς Raumplanung Schwartz & Prem ZT GmbH Seite 14 von 27 

Abbildung 10: Fotodokumentation Bereich II: Bergenstraße ς Blick Richtung Norden 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 

 

Abbildung 11: Fotodokumentation Bereich II: Kreuzbühelweg ς Blick nach Osten 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 

 

  



Markt Allhau Teilbebauungsplan B - Buchschachen Erläuterungsbericht 

GZ: R2335 R S P ς Raumplanung Schwartz & Prem ZT GmbH Seite 15 von 27 

Bereich III (Süd, Auhäuser) 

Abbildung 12: Orthofoto Bereich III 

 

Quelle: GeoDaten Bgld.  

 

Geländeform 

¶ hügelig 

¶ entlang der Austraße nach Süden abfallend und nach Osten wieder ansteigend 

 

bestehende Bebauung 

¶ großteils nur einseitig (im Osten) entlang der Austraße bebaut 

¶ Erdgeschoß und Erdgeschoß + 1 Obergeschoß  

¶ viele Nebengebäude (Stadeln) 

¶ offene Bebauungsweise  

 

dominierende Dachform und Dachfarbe 

¶ Satteldach, Flachdach, Walmdach 

¶ Pultdach (Nebengebäude) 

¶ Rot (Tonfarben), Grau 

 

Besonderheiten 

¶ Einfamilienhäuser und Hofstellen 
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¶ in Hanglage wirken einige Keller talseitig als Vollgeschoß 

 

Abbildung 13: Fotodokumentation Bereich III: Blick Richtung Norden 

 

Quelle: Eigene Aufnahme 2023 

 

Abbildung 14: Fotodokumentation Bereich III: Blick Richtung Südosten 

 
Quelle: Eigen Aufnahme 2023  
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Bereich IV (Buchschachener Berghäuser) 

Abbildung 15: Orthofoto Bereich IV 

 

Quelle: GeoDaten Bgld.  

 

Geländeform 

¶ hügelig 

¶ im Osten entlang der Bergenstraße nahezu eben, im Westen nach Süden und Westen abfal-

lend 

 

bestehende Bebauung 

¶ entlang der Bergenstraße teilweise recht dicht bebaut, allerdings mit hohen Grünflächenanteil 

¶ Erdgeschoß bis hin zu Erdgeschoß + Obergeschoß 

¶ offene Bebauungsweise  

 

dominierende Dachform und Dachfarbe 

¶ Satteldach, Flachdach, Walmdach, Pultdach, Krüppelwalmdach 

¶ Rot (Tonfarben), Rotbraun, Grau 

 

Besonderheiten 

¶ zwei moderne Bungalows mit Flachdach 

¶ Pferdehaltung 

¶ in Hanglage wirken einige Keller talseitig als Vollgeschoß 
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Abbildung 16: Fotodokumentation Bereich IV: Blick Richtung Westen 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 

 

Abbildung 17: Fotodokumentation Bereich IV: Blick Richtung Westen ς Bungalow mit Flachdach 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 2023 
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Bereich V (Buchschachener Mühlhäuser) 

Abbildung 18: Orthofoto Bereich V  

 

Quelle: GeoDaten Bgld.  

 

Geländeform 

¶ eben 

 

bestehende Bebauung 

¶ kompakte Einfamilienhaus-Siedlung mit Hofstellen 

¶ Erdgeschoß bis hin zu Erdgeschoß + 1 Obergeschoss + Dachgeschoß  

¶ Nebengebäude (Stadeln) 

¶ offene und halboffene Bebauungsweise  

 

dominierende Dachform und Dachfarbe 

¶ Satteldach, Walmdach, Pultdach 

¶ Rot (Tonfarben), Grau 

 

Besonderheiten 

¶ kompakte Siedlung westlich vom Stögersbach 

¶ einzelne Hofstelle östlich vom Stögersbach 
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Abbildung 19: Fotodokumentation Bereich V: Blick von der L239 Richtung Norden 

 

Quelle: Apple Maps 
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Gestaltungskonzept 
 

Ausgehend von der vorangestellten Bestandsanalyse, in der die prägenden Elemente der Siedlungs- 

und Baugestaltung nach ihrer Bedeutung für das Ortsbild dargelegt werden, werden die Ziele für die 

künftige Bebauung festgesetzt. 

 

Die heterogene Struktur des ursprünglich weitgehend am Talboden gelegenen, historischen Haufen-

dorfs mit Drei- und Vierseithöfen sowie Einfamilienhäusern und vereinzelt verdichtetem Flachbau soll 

erhalten bleiben. Nur in diesem Teilbereich ist die halboffene Bebauungsweise ortstypisch.  

Die Dachformen und Dachneigungen sind vielfältig. Lediglich bei der Farbgebung gibt es eine klare 

Tendenz zu Rot (Tonfarben) und Grau. Auch wenn die alten Höfe weitgehend noch Steildächer auf-

weisen, ist der Ort auch mit flachen Satteldächern, Pultdächern und Flachdächern durchmischt. 

Eine strenge Anordnung zur Straße hin ist unüblich und daher, mit einer Ausnahme im Zentrum, nicht 

vorgesehen. Bei Neubausiedlungen kann eine Einschränkung des für Hauptgebäude bebaubaren 

Bereichs (zwischen den vorderen und hinteren Baulinien) zweckmäßig sein. Wenn im Bestand noch 

keine Abweichung von dieser Struktur vorliegt, ist es zweckmäßig, dass Hauptgebäude im vorderen 

Grundstücksteil errichtet werden.  

In den Neubaubereichen wird ein 5 m Abstand zu Verkehrsflächen angestrebt, sofern die Bestands-

struktur davon noch nicht abweicht. Ansonsten wird ein 3 m Abstand festgelegt. Ausnahmen werden 

nur in Einzelfällen bei Altbestand und im Zentrum zugelassen.  

Einfriedungen zum Grünland sollen auf eine unaufdringliche Ausführung beschränkt werden. Leuch-

tende Farben und Weiß sind daher zu vermeiden. Die Durchsehbarkeit soll erhalten bleiben (keine 

Bretterverschläge, keine Mauern und keine Gabionen-Stapel). Sichtschutz, falls gewünscht, soll durch 

landschaftsverträgliche Bepflanzung erfolgen. 

Ein drittes Geschoß ist nicht ortsüblich und soll daher, zur Wahrung des Ortsbildcharakters, nirgends 

erfolgen.  

 

Besondere Bestimmungen: 

 

Bereich I (Nord, Riegel) 

In einigen Bereichen ist der Digitale Flächenwidmungsplan an die DKM anzupassen, daher weichen 

Straßenfluchtlinien teilweise von den Widmungsgrenzen ab. Wen diese außerhalb des Geltungsbe-

reichs zu liegen kommen, dann gelten diese Abschnitte als Hinweis und nicht als Gegenstand der 

Verordnung. 

Im Norden kann eine Verkehrsfläche (GNr. 2041/1) aufgrund der Rechtsverhältnisse nicht mehr 

durchgezogen werden. Stattdessen entsteht eine Sackgasse, weshalb ein Wendeplatz gemäß RVS 

sicherzustellen ist. 

Zum Zentrum hin sollen, vom Bestand abgeleitet, höhere Bebauungsdichten möglich sein. Entspre-

chend ist der unversiegelte Grünflächenanteil geringer anzusetzen.  
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Bereich II (Zentrum) 

Hier ist die halboffene Bebauungsweise, neben der offenen, genauso ortsüblich. Zudem liegen auf-

grund des Bestands höhere bebaute Anteile und Versiegelungsanteile auf den Baugrundstücken vor, 

die zu berücksichtigen sind. Die höchste Dichte besteht um den Hauptplatz im Dorfzentrum. 

Abweichend vom übrigen Ortsgebiet sind im Zentrum und in dem Schulweg (mit denkmalgeschütz-

ten Gebäuden) ein einheitliches Gestaltungselement vorherrschend: Dächer sind vom Straßenraum 

aus sichtbar, wenn auch mit unterschiedlichen Dachneigungen. Dies bedeutet, dass Flachdächer 

und Pultdächer nicht vorhanden sind und somit das Ortsbild entlang der Straßen stören würden. 

Daher wird eine Zone mit der Sonderbestimmung S*1 ausgewiesen, in der entlang der öffentlichen 

Verkehrsflächen nur Satteldächer und Walmdächer zulässig sind. Hingegen liegt keine wesentliche 

Beeinträchtigung des Ortsbilds vor, wenn Gebäudeteile, die von der Straße abgewandt sind, mit an-

deren Dachformen errichtet werden.  

Auch außerhalb dieser Zone gibt es Bereiche, die noch keine Flachdächer und Pultdächer aufweisen. 

Da dies jedoch attraktive, moderne Bauweisen darstellen, wird hier eine Überformung zugelassen, 

um die Attraktivität des zentrumsnahen Wohnbaus nicht zu mindern. Der identitätsstiftende dörfliche 

Charakter des Hauptplatzes bleibt dabei erhalten. 

 

Abbildung 20: Fotodokumentation Bereich II: Dachlandschaftς Blick vom Riegel nach Süden 

 
Quelle: Google Street View, Aug. 2021 

 

Aufgrund der vielen innerörtlichen Gehölze ist keine durchgehende Dachlandschaft wahrnehmbar. 

Wie im Bestand erkennbar ist, stören daher abweichende Dachformen nicht den Gesamteindruck. 

Wichtig ist, dass die Dachfarben dem Bestand entsprechen und nicht glänzend ausgeführt werden. 

 

 

Bereich III (Süd, Auhäuser) 

Keine Besonderheiten. 
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Bereich IV (Buchschachener Berghäuser) 

Bauen in der zweiten Reihe soll aufgrund der teilweise sehr tiefen Baugrundstücke und des Bestands 

ermöglicht werden. 

Ansonsten kann die sehr heterogene Bebauungsstruktur mit hohem Grünflächenanteil fortgeführt 

und maßvoll nachverdichtet werden. 

 

Bereich V (Buchschachener Mühlhäuser) 

Hier ist die halboffene Bebauungsweise, neben der offenen, genauso ortsüblich. 

Bei der teilweise im Hochwassergebiet gelegenen Einzellage weiter östlich wird der bebaubare Be-

reich innerhalb der Baugrenzlinien auf die Nordwestseite (wo sich die Zufahrt befindet) geschoben, 

da die bauliche Entwicklung konzentriert erfolgen und Zersiedelung vermieden werden soll.  
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Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
Zu § 2 

 

1. Straßenfluchtlinien:  

Straßenfluchtlinien sind Grenzlinien zwischen öffentlichen Verkehrsflächen oder sonstigen Erschlie-

ßungsstraßen und -wegen und den übrigen Grundstücken. Diese werden in der Plandarstellung ge-

sondert ausgewiesen. 

 

2. Baulinien 

Vordere Baulinien werden für gewöhnlich dargestellt. 

Hintere Baulinien werden nur bei Bedarf festgelegt. 

Vorderer Abstand zur Baulinie (Vorgarten): Im Vorderen Abstand sind keine Carports, Garagen und 

sonstige Nebengebäude zulässig. Garage sind Abstellplätze, die sowohl umbaut als auch überdacht 

ǎƛƴŘ ǳƴŘ ǎƻƳƛǘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ Ȋǳ ŘŜƴ αǸōŜǊŘŀŎƘǘŜƴ !ōǎǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜƴά ȊŅƘƭŜƴΣ ŘƛŜ ƘƛŜǊ ǳƴȊǳƭŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘΦ 

Ausnahmebestimmung für baulichen Altbestand im Widerspruch zur vorderen Baulinie: Da die Nach-

ǾŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎ αƴŀŎƘ ƻōŜƴάΣ ŀƭǎƻ ƻƘƴŜ ƴŜǳŜǊ .ƻŘŜƴǾŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ Ȋǳ ƎŜƴŜǊƛŜǊŜƴΣ ŜǊǿǸƴǎŎƘǘ ƛǎǘΣ ǎƻƭƭŜƴ 

auch bei konsensgemäß bestehenden Bauten, die vor die (neu festgelegten) vorderen Baulinie ra-

gen, (auch weiterhin) Dachgeschoßausbauten und Aufstockungen zulässig sein. 

Ebenso zulässig sind Sanierungen: Unter einer Sanierung versteht man im Bauwesen die baulich-

technische Wiederherstellung oder Modernisierung eines gesamten Bauwerks oder Teile davon, um 

Schäden zu beseitigen und/oder den Wohnstandard zu erhöhen. In erster Linie geht es um die Wer-

terhaltung der Bausubstanz. Dies betrifft sowohl die Fassade als auch den Kern. Eine Sanierung geht 

über die Instandhaltung und Instandsetzung hinaus. Sie kann erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz 

beinhalten wie u. a. Kernsanierung unter Beibehaltung der Fassaden und beinhaltet meist eine Mo-

dernisierung. Ein Teilgebiet ist die energetische Sanierung. Für behindertengerechtes Wohnen bzw. 

Arbeiten kann auch das barrierefreie Bauen Ziel einer Teilmodernisierung sein. 

Seitliche Baulinien werden nur dargestellt, wenn eine besondere Situation dies erforderlich macht 

oder es zur Lesbarkeit der Plandarstellung zweckmäßig ist.  

Nebengebäude im seitlichen Abstand bei offener Bebauungsweise: Wird das Nebengebäude nicht 

an die seitliche Grundstücksgrenze angebaut, so ist ein mind. 1,5 m breiter Abstand zur Grundstücks-

grenze einzuhalten, um Garten- und Gebäudepflege sowie Grünplanzungen vornehmen zu können. 

Bauteile von Hauptgebäuden sind ebenfalls zulässig, wenn diese den äußeren Kubaturen von Ne-

bengebäuden entsprechen. Dies ist zur platzsparenden Bebauung zweckmäßig. Ist das Nachbar-

grundstück ein Waldgrundstück (ForstG) oder ein öffentliches Wassergut, dann sind im seitlichen 

Abstand keine Nebengebäude zulässig.  

Sofern es sich angrenzend nicht um Wald oder Gewässer handelt, soll jedoch in der seitlichen Ab-

standsfläche ein Nebengebäude zugelassen werden. Damit kann einerseits Platz gespart werden: 

durch geeignete Anordnung kann in Teilbereichen des Gartens mehr Privatsphäre geschaffen wer-

ŘŜƴΣ ǿƻŘǳǊŎƘ ǿƛŜŘŜǊǳƳ Řŀǎ .ŜŘǸǊŦƴƛǎ ƴŀŎƘ ōǊŜƛǘŜƴ .ŀǳǇƭŅǘȊŜƴ όƳƛǘ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǎŎƘŜƳ α.ǳǊƎƎǊŀōŜƴά 

zwischen Terrasse und seitlicher Grundgrenze) entgegengewirkt wird und somit platzsparende, 

schmälere Bauplätze höhere Akzeptanz finden.  
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Die Anregung der Landesplanung, Klimageräte und Wärmepumpen baulich abzuschirmen, wird von 

der Gemeinde grundsätzlich begrüßt, es wird jedoch kein Bedarf erkannt, dies zu verordnen, da dies 

nicht ortsüblich ist und daher auch bisher nicht vorgeschrieben wurde. 

 

3. Bebauungsweise, Anordnung der Gebäude 

Bebauungsweisen werden, meist vom Bestand abgeleitet, in der Plandarstellung differenziert festge-

legt. Neubaugebiete mit geschlossener Bebauungsweise sind nicht vorgesehen, da dies nicht ortsty-

pisch ist. 

Bei Neubauten ist darauf zu achten, dass die ortstypische Bebauungsweise, bei der die Giebelseite 

kürzer als die Traufseite ist, umgesetzt wird (keine Häuser mit alpinem Charakter). Dies trifft nicht auf 

Hallenbauten zu. 

In typischen Einfamilienhausgebieten wird, wenn im unmittelbaren Umfeld keine halboffene Bebau-

ungsweise vorliegt, diese auch künftig nicht erfolgen. Um bestehende Lückengrundstücke nicht zu 

benachteiligen, wird daher auf die Mindestbreite für Grundstücke (das Baugesetz sieht im § 5 keine 

Regelung für Baugrundstücke vor), verzichtet. 

Hauptgebäude mit Giebelseiten, die breiter sind als die Taufseiten, sind nicht regionstypisch und 

daher auszuschließen. Die Bestimmung zur Giebelseite ist für Gebäude mit Flachdächern nicht rele-

vant. 

 

4. Die maximale Gebäudehöhe (Geschoßanzahl) 

Hier werden die Angaben in der Plandarstellung definiert. Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei Hang-
lage um ein Kellergeschoß oder ein Erdgeschoß handelt, ist das Volumen heranzuziehen:  

Vollgeschoße sind all jene Geschoße, die nicht als Kellergeschoß oder Dachgeschoß gelten. Vollge-

schoße sind all jene Geschoße, die nicht als Kellergeschoß oder Dachgeschoß gelten. Hinsichtlich 

der Frage, ob es sich bei Hanglage um ein Kellergeschoß oder ein Erdgeschoß handelt, ist das Volu-

men (Brutto-Rauminhalt gemäß Ö-NORM B 1800 Ausgabe: 2013-08-01: das ist der Netto-Rauminhalt 

inkl. Konstruktions-Rauminhalt) heranzuziehen. 

Ein Kellergeschoß (Untergeschoß) muss mindestens mit zur Hälfte seines Volumens unter der Ober-

fläche des gewachsenen Geländes liegen, ansonsten ist dieses Geschoß bei der Ermittlung der zu-

lässigen Geschoßanzahl als Erdgeschoß heranzuziehen. Dies unterschiedet die Vorgabe im Ortsteil 

Markt Allhau (TBBP A, 2/3 des Kellers unter dem Gelände), da in Buchschachen meist Hanglagen 

vorliegen und die Mühlhäuser im Randbereich eines hochwassergefährdeten Gebiets liegen. Das 

Volumen wird zwischen Oberkante der Rohfußböden im Kellergeschoß und im Erdgeschoß ermittelt. 
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Grafische Definition der Kniestockhöhe: 

 

 

Geschoße mit Mansarddach, wie teilweise im Ortsgebiet vorhanden, gelten als Vollgeschoß (nicht als 

Dachgeschoß, da die Dachneigung über 45° beträgt). 

Da die Gebäudehöhe mit der Geschoßanzahl definiert wird, sind die für die Berechnung heranzuzie-

henden, fiktiven Geschoßhöhen (Rohdeckenoberkante bis zur darüberliegenden Rohdeckenober-

kante) relevant. Dazu sind jedenfalls 3,3 m Geschoßhöhe pro Obergeschoß zulässig. Aufgrund des 

zulässigen Handels und (Klein)Gewerbes (im BW auf personenbezogene Dienstleitungen be-

schränkt) sollen höhere Räume für das Erdgeschoß zweckmäßig. Hier soll für die Berechnung der 

maximal zulässigen Gesamthöhe eine maximale Geschoßhöhe von 4,2 m im Erdgeschoß herange-

zogen werden. Bei Pultdächern kann die eigentlich auf die Traufenhöhe bezogene Gebäudehöhe auf 

der Firstseite üblicherweise nicht eingehalten werden, daher wird hier eine Ausnahmeregelung fest-

gelegt. 

 

5. Allgemeine Bestimmungen über die äußere Gestaltung der Gebäude einschließlich besonde-
rer Bestimmungen hinsichtlich der Dächer  

Die zulässigen Dachfarben stimmen mit dem Bestand überein. Untypische Farben sind unerwünscht. 

Begrünung ist jedenfalls zulässig. Bei Bekiesung sind ebenfalls ortstypische Farben zu verwenden.  

Bezüglich Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und Gebäudeaufschriften sollen Ausführungen 

mit negativen Auswirkungen auf das Ortsbild durch die entsprechenden Regelungen vermieden wer-

den. Bei sehr flachen Dächern ist die Neigungsrichtung der Module nicht relevant. Bei flachen Dä-

chern (5° - 15°) können sich Aufständerungen vor allem dann negativ auf das Ortsbild auswirken, 

wenn die Neigungsrichtung von der Neigung des darunterliegenden Daches abweicht. Bei steileren 

Dächern sollen keine Aufständerungen erfolgen, da damit negative Auswirkungen auf das Ortsbild 

zu erwarten wären. 

Als regional übliche Farbtöne bei Dachkies gelten die Gesteine der regional anzutreffenden Steinbrü-

che und Flusskies. 


